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Druckfehlerberichtigung

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes zur Änderung des 
Justizgesetzes Berlin und zur Änderung weiterer Gesetze vom  
8. Dezember 2022 (GVBl. S. 719) wird wie folgt berichtigt:

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Über die erforderlichen Fachkenntnisse nach Ab-

satz 1 Nummer 6 verfügt, wer über Grundkenntnisse der 
deutschen Rechtssprache verfügt und 
1. als Dolmetscherin oder Dolmetscher 

a) im Inland die Dolmetscherinnen- oder Dolmetscher-
prüfung eines staatlichen oder staatlich anerkannten 
Prüfungsamtes oder eine andere staatliche oder 
staatlich anerkannte Prüfung für den Dolmetscherin-
nen- oder Dolmetscherberuf bestanden hat oder 

b) im Ausland eine Prüfung bestanden hat, die von ei-
ner zuständigen deutschen Stelle als gleichwertig 
mit einer Prüfung nach Nummer 1 Buchstabe a an-
erkannt wurde; 

2. als Übersetzerin oder Übersetzer 
a) im Inland die Übersetzerinnen- oder Übersetzerprü-

fung eines staatlichen oder staatlich anerkannten 
Prüfungsamtes oder eine andere staatliche oder 
staatlich anerkannte Prüfung für den Übersetzerin-
nen- oder Übersetzerberuf bestanden hat oder 

b) im Ausland eine Prüfung bestanden hat, die von ei-
ner zuständigen deutschen Stelle als gleichwertig 
mit einer Prüfung nach Nummer 2 Buchstabe a an-
erkannt wurde. 

Die Grundkenntnisse der deutschen Rechtssprache können 
auch durch eine Prüfung nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a und b oder Nummer 2 Buchstabe a und b nachgewiesen 
werden.“


